Dienstvertrag für ehrenamtlichen Bevollmächtigten 	Comment by Tatevik Gevorgyan: Achtung! Ein Ehrenamtsvertrag muss klar von einem Arbeitsvertrag unterscheidbar sein. Ein sehr wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist die Weisungsabhängigkeit im Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Anhaltspunkte für ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis sind ein Weisungsrecht des Arbeitgebers, das sich auf die Zeit, die Dauer, den Ort und die Ausführung der Tätigkeit des Arbeitnehmers bezieht und eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers. D.h. im Ehrenamtsvertrag sollte gerade hinsichtlich der Arbeitszeit, Arbeitsorganisation, Dauer etc. eine möglichst unabhängige Regelung getroffen werden
Vereinbarung zwischen
_____________________________________eG, vertreten durch den Vorstand
(nachfolgend „Auftraggeber“ genannt)
und 
Frau/Herrn ______________________________________________________________
(nachfolgend „Ehrenamtlicher Bevollmächtigter“ genannt)
folgenden
Vertrag für ehrenamtlichen Bevollmächtigten der _______eG

§ 1 Vertragsgegenstand 
(1) Der ehrenamtliche Bevollmächtigte erbringt für den Auftraggeber an bis zu ……. Stunden wöchentlich im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit des Auftraggebers folgende Tätigkeiten:	Comment by Tatevik Gevorgyan: bitte ergänzen
· Wahrnehmung der Aufgaben, die sonst einem Aufsichtsrat zum Teil wären gem. § 57 Abs. 6 GenG,
· Weitere durch die Satzung der Genossenschaft dem Bevollmächtigten zugewiesene Aufgaben,
· durch die Wahl des Bevollmächtigten an diesen übertragenen Aufgaben, insbesondere:
(2) Die Tätigkeiten werden ehrenhalber, also unentgeltlich übernommen. Es werden
Stundennachweise geführt.	Comment by Tatevik Gevorgyan: kann auch ohne Stundennachweise erfolgen
(3) Dieser Vertrag begründet kein arbeitsrechtliches Rechtsverhältnis. Es ergeben sich keine
Ansprüche auf Übernahme in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis.

§ 2 Weisungsrecht, Einsatzzeit
(1) Der Ehrenamtsvertrag wird auf bestimmte Zeit geschlossen. Die Tätigkeit des ehrenamtlichen Bevollmächtigten beginnt am _____ und endet zum ________. 	Comment by Tatevik Gevorgyan: kann auch auf unbestimmte Zeit geschlossen werden
(2) Der ehrenamtliche Bevollmächtigte erfüllt seine Aufgaben frei von Weisungen des Auftraggebers, eigenverantwortlich und selbstorganisiert.  
(3) Die Festlegung der Einsatzzeit erfolgt in beiderseitigem Einvernehmen. Im Verhinderungsfall
hat der ehrenamtliche Bevollmächtigte den Auftraggeber zu informieren und für eine Vertretung Sorge zu tragen.

§ 3 Beendigung des Vertrages 
(1) Beide Parteien können den Vertrag ordentlich kündigen; Dieser Vertrag kann von jeder Vertragspartei unter Einhaltung einer Frist von sechs Wochen für den Schluss eines Kalendervierteljahrs gekündigt werden. 
(2) Eine fristlose Kündigung ist nur aus wichtigem Grund möglich.
(3) Die Abberufung des Bevollmächtigten ist jederzeit zulässig. Sie gilt gleichzeitig als Kündigung dieses Vertrages zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Der Vertrag kann auch in beiderseitigem Einvernehmen mit kürzerer Frist aufgehoben werden.

§ 4 Haftung des ehrenamtlichen Bevollmächtigten
[bookmark: _Hlk75509520]Der ehrenamtliche Bevollmächtigte haftet bei Schäden gegenüber dem Auftraggeber nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, soweit ihm besondere Kontrollrechte gegenüber der Genossenschaft übertragen worden sind. Im Übrigen wird auf §§ 41, 34 Abs. 2 und 3 GenG verwiesen. Für den Fall der Haftung des Bevollmächtigten gegenüber Dritten sowie der Genossenschaft wird eine Vermögenshaftpflichtversicherung abgeschlossen. 	Comment by Tatevik Gevorgyan: Falls eine solche Versicherung gewollt ist. Diese Versicherung, z.B. D&O Versicherung, greifen dann ein, wenn der Vorstand oder sonstiges Organ der Genossenschaft (auch ehrenamtliche) durch Pflichtverletzung am Vermögen der Genossenschaft Schaden verursacht (Innenverhältnis) oder gegenüber einem Dritten haftbar ist (Außenverhältnis). Bei Fragen hinsichtlich dieser Versicherung können Sie sich gerne an uns wenden. 

§ 5 Unfälle und Schäden des ehrenamtlichen Bevollmächtigten
Der Auftraggeber haftet dem ehrenamtlichen Bevollmächtigten für Schäden, die dieser während der
Verrichtung des Auftrags wegen eines Verschuldens des Auftraggebers verursacht. Dieses gilt
nicht, falls diese Schäden durch die gesetzliche Unfallversicherung gedeckt sind.

§ 6 Auslagenersatz	Comment by Tatevik Gevorgyan: grds. wird bei Ehrenamt nicht vergütet, jedoch haben die Ehrenamtlichen einen Anspruch auf Auslagenersatz. Achtung! Der Ehrenamtliche darf für seine Tätigkeit keine Ehrenamtspauschale verlangen, da die Tätigkeit nicht im Auftrag einer jur. Person des öffentl. Rechts erfolgt, jedoch z.B. für bestimmte Reisen und Kommunikationsmittel. Der Auslagenersatz wird gegen Beleg gewährt. 
(1) Der ehrenamtliche Bevollmächtigte hat einen Anspruch auf die Erstattung von Auslagen, die im Zuge der Tätigkeit entstehen und die nach den Umständen für erforderlich gehalten werden können.
(2) Für Auslagen, die darüber hinaus gehen, kommt der Auftraggeber nur auf, wenn dies vorher
schriftlich vereinbart wurde und alle Originalbelege ordnungsgemäß vorliegen.

§ 7 Verschwiegenheit & Datenschutz
Der ehrenamtliche Bevollmächtigte verpflichtet sich, über betriebliche sowie über alle vertraulichen
Angelegenheiten und Vorgänge, die ihm in Ausübung seiner Tätigkeit anvertraut oder sonst
wie bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren. Verletzungen der
Verschwiegenheitsklausel können zu Schadensersatzforderungen und zur Kündigung des
Vertrages führen.

§ 8 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

........................................................
Ort, Datum

……………………………………………………		…………………………………………………….
Unterschrift Auftraggeber			Unterschrift ehrenamtlicher Bevollmächtigter 
